
Axel Adamietz 
Grüne im Parlament 

Ein Erfahrungsbericht aus der Bremischen 
Bürgerschaft 

Mit dem Einzug von vier Abgeordneten der Wählervereinigung Bremer Grüne Liste 
in ~as Landesparlament der Freien Hansestadt Bremen durch die Wahl vom 7. 

ükcobcr 1979 wurde ein neues Kapitel deutscher Parlamemarismusgeschichte 

aufgeschlagen, inzwischen fortgeschrieben durch die Wahlen 110m 18. März 1980 in 
Baden-Wümemberg und vom 10. Mai 198, in Beflin . Das erStarrte parteipolitische 
System ist in Bewegung geraten. Während die F. D . P. ums Überleben kämpfen 
muß, erat in jedem der lIergangenen drei J ahre eine neue politische Kraft in ein 
Landesparlament ein . Wie es derzeit aussieht, wird die Entwicklung auch künftig 
anhalten. ~Schock~ , 6Beunruhigung«, ~Bestandsaufnahme " sind nur einige der 
Schlagzeilen nach jeder dieser Wahlen gewesen, und die ersten Reaktionen sind 
entsprechend . Die neuen Kräfte, ob 6grün« oder »alternativ«, werden aus dem Kreis 

der "demokratischen Parteien und Fraktiollen« ziel bewußt ausgegrenzt. Keine 
Taktik ist w schade. die Emporkömmlinge abzuwehren. Doch was als Initialzün­
dung angesehen werden kann, hat bereits Wirkung entfaltet. Verschüttete, auf 

Demokratie und Minderheitenrechte oriemie(cnde Vorstellungen beleben sich neu, 

selbst innerhalb ciner sraatslr.lgenden Partei wie der SPD, und zwar nicht nur beim 
»Partelvolk ~ , sondern bis hinein in die parlamentarischen Inscitutionen, wie die 
Auseinandersetzungen in der BlIndtagsfraktion zeigen . 
Die neuen politischen Kräfte haben die parlamentarische Bühne betreten , ehe sie 

noch umer sich die frage des Sinnes solcher Unterfangen -ausdiskutiert« hatten . 
Erfahrungen werden gemachr. und sie müssen rdlekriert werden . üb sie bereiLS 

begriffen werden, ob ihre Reflexion mehr zeitliche) räumliche und auch persönliche 
Discan:t. voraussen,t, sind nur die ersten einer ganzen Reihe offener Fragen . 
f-eststehen dürfte aber jedenfalls eines : die Norwendigkeit, da.-; täglich neu 
gewonnene Anschauungsmaterial sehr viel stärker zu verbreiten und sehr viel 

sorgsamer aufzubereiten, als dies bisher geschehen ist und durch die Kommunih­
tionskanäle der Etablierten geschehen konnte. 

Hierzu soll ein Beitrag geleistet werden. indem für die Frage "Parlamentarisches 
Ritual und politische Alternativen « (so der Titel der von R. Roth herausgegebenen 

Aufsatzsammlung, Frankfurt (980) ein Bericht zusammengestellt wird über die 
Erfahrungen der grünen Bremer Abgeordneten gerade mit der rechtlichen Verfas­
sung jener parlamentarischen Strukturen, in die sie sich doch recht plötzlich 

.eingebettet" fanden. Die Darstellung ist von einem unmittelbaren Akte.ur, einem 
Mitglied der ~Gruppe der Bremer Grünen Listc in der Bremischen BürgerschaCt. ) 
verla.ßt und erhebt deshalb Anspruch auf Subjektivität in jeder Bedeutung des 
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Wortes. Um im Rahmen zu bleiben, beschränke ich mich auf das Bremer Beispiel. 

Die Erfahrungen sind jedoch, wie der Austausch ~eigt, im großen und ganzen 
verallgemeinerbar. Dabei wird die politische Debatte über Fragen und Hintergrunde 

der Grünen gleichsam wie eine offenkundige - dem Zeitgenossen hinsichtlich der 
Inhalte vertraure - TalSache unterstellt. 
Die Darstellung soll zunächst die Etappen des parlamentarischen Einstiegs (I. Wahl, 
11. Konstiruicrung des Parlaments) verdeutlichen, Die parlamentarischen Rechte der 

neuen Abgeordneten bz.w, ihre Vorenthaltung (unrer Ur.) sind sodann mit der jede 
schon geradezu traditionelle Parlamentarismuskritik bestätigende Aufgabe der 

Rechte des Parlaments und deren Abtretung an die Regierungsbürokratie und die 
Parteioligarchien zu kontrastieren. Die weiteren Bemerkungen sollen Anregungen 

für die erforderliche Diskussion geben (IV" V.). 

I. Einstieg I: Die Wahl und ihre »restriktiven 
Bedingungen« 

I. Vor die Ausübung der Staatsgewalt durch das Volk in Wahlen - Art . . W Abs. 2 

Satz 2 GG - haben diejenigen, die diese StaalSgewalt bereils innehaben (1. . B. 31s 
~besondere Organe der Gesetzgebung«), das Wahlsystcm gesetzt. Seine (rechtliche) 
Ausgestaltung und seine (praktische) Handhabung durch die etablierten Inhaber 
parlamentarischer Positionen bcslimmen wesentlich die Bedingungen für das 
Auftreten und Vorwärtsschreiten neuer Kräfle auf der parlamentarischen Büh­

ne. 
Neue politische Kräfte treffen bei ihren ersten Versuchen, mit den etablierten 
Vertretern auf dem parlamentarischen Markt zu konkurrieren, auf besondere 
Fonnen der Benachteiligung, gleichsam eine spezifische An "restriktiver Bedingun­
gen« (in Abwandlung des Wortes von Olto Kirchheimer). Diese sichern nämlich den 

Vorsprung der etablierten Kräfte rechtlich ab, verschaffen ihnen verschiedene Arten 
des Bonus und prämieren geradezu die besondere Dreistigkeit in der Ausnutzung 
der Amtspfründe. Die Legitimität des Systems verlangt andererseits, daß nicht 
jegliche Schamlosigkeit den Anspruch .tuf Absicherung durch Feststellung ihrer 
Legalität erheben darf. Das führt allerdings dazu, daß das nach seinen eigenen 
GesetLen sich entwickelnde lmeresse am politischen Profit ständig in Konflikt gerät 
mit den selbst, wenn auch vielfach nur ,.augenzwinkernd", normierten Regeln. Diese 
Zusammenhänge bilden den Hintergrund für die Feststellung des. Wählerwillens« 
durch die amtlichen Wahlorgane für den Wahlgang in Bremen am 7· Oktober [979 
und die Reaktion der Bremer Grünen Liste darauf. 
Nach dem amtlichen endgültigen Ergebnis' waren zwar mehr als fünf vom Hundert 

der gültigen Stimmen im Lande für die Bremer Grüne Liste abgegeben worden -

I Am!<bllt! vom 2j. 10. '979, S. 68>: 

B,omen ß,cmorblven llnd 

Wahlberechligl~ 4
'

0 jp 100 86; \LI 4'6 
W 1hlb~lcihgung 79.91% 7 l ,z8o/t> 78,;7% 

SPD 4R,70 4 1 p.So 11 49,4; Jl 
CDU J1,01 26 ;1,61 )1,94 JJ 
r . D. P. t 1,09 9 9· (4 10,75 1J 

GRÜNE j.Jj 4. 16 ~,14 
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dennoch wurden ihr nur vier Sitze von 100 zugeteilt. Die Mandatsverteilung haue 
unmiuelbare BedeulUng vor allem in zweierlei Hinsicht. Für die Grunen hieß dies -
gemessen an den bisherigen Regelungen der Geschäftsordnung des Landtags - die 
Vcrsagung des Fr"ktlonSSt3tUs (Mindeststärke: fünf) und fast sämtlicher parlamen­
tarischer Rechte. Für die Regierungsfraktion bedeutete das Ergebnis die Sicherung 
der absoluten Mehrheit und einer weiteren Alleinregierung.) 
Die Feststellung der MandatSverreilung beruht auf den Bremer Wahlvorschriften l , 

die mit den sonst propagierten Wahlrechtsgrundsätzen nicht in Einklang stehen 
(dazu unter 2.). Die wgrundegelegte Stimmenzahl insbes. der Regierungspartei 
wurde durch rechtswidrige Eingriffe in den Wahlkampf erzielt. (dazu unter 3.) 
Deshalb haben die Bremer Grünen die Wahl angefochten. Der Einspruch wurde 

zunächst durch Beschluß des Wahlprüfungsgerichts' vom 2l. März 1980 zurückge­
wiesen (OVG WP 3/79). Die hiergegen beim Wahlprüfgericht 11. Instanz.! eingelegte 
Beschwerde wurde VOn diesem durch Entscheidung vom 4. Mai t981 ebenfalls 
zurückgewiesen (St I/SO). Es isr nunmehr Verfassungsbeschwerde erhoben worden 
(2 BvR 6)o/8t) . 
2.. Das bremische Wahlsysrem stellt neue politische Knifce vor eine eigenartige 

Situation. Zwar können neben Parteien auch W:ihlervereinigungen Wahlvorschläge 
einreichen, doch kaum hat der Wahler »gesprochen« - und zwar zugunsLen der 
neuen, noch kleinen politischen Kraft -, wird das klassische Wahlrechtsproblem der 
»richtigen« Umsetzung des »Wählerwillens« in politische RepräscIHation virulent. 
Das WahJgebiet (Land) ist nämlich in die beiden Wahl bereiche Bremen (Stadt) und 
Bremerhaven aufgeteilt) in denen nach getrennten Listen ohne Verbindungsmöglich­
keit gewählt wird. Die obligate 5 %-Sperrklausel wird für jeden Wahlbereich 
getrennt mgewcndet. Ein Verhältnisausgleich findet ,licht StaLt. 6 

Die 5 % -Klausel ist in Bremen sogar in der Landesverfassung vom 21 . Oktober '947. 
Art. 75 Abs. 3, festgeschrieben, eine Regelung, die dem Bundesverfassungsgericht in 

seiner ersten Entscheidung hierzu? die Argumentation (mit-)ermöglichte, die 
Bekämpfung von Splinerparteien werde allgemein für zulässig gehalten. So oft die 
Gültigkeit derartiger Klauseln von der Rechtssprechung bestätigt wurde, so oft ist 
dem widersprochen worden, wie allein die immer wieder unternommenen gericht­
lichen i und wissenschaftlichen' Anfechtungen belegen. Ihre »Logik" vermag auch 
niemanden zu überzeugen, der die ansonsten propagierten Wahlrechtsgrundsätze 
ernst nimmt-"' Das Bundesverfassungsgericht hat zwar von Anfang 3n die 5%-Klau­

sei als vereinbar mit diesen Grundsätzen bezeichnet. Doch hat es zugleich 
z.ustimmend den Bayer.VerfGH zitien, wonach ein Wahlgesetz nicht die Aufgabe 
habe, sich auf abstrakt konstruierte Fälle einzurichten. und mie Heller gefolgert) eine 
Wahlrechtsbestimmung könne in dem einen Staat zu einem bestimmten Zeitpunkc 

, Die Land.sregierWlg ist zugleich V~!"\ValtungS5pit~c dn Stadtgememde Bremen (Sen •• ); ihr ges.'~gc­
bend,", Org.n - die Slldtbürgerschlft - besteht aus den ~chl2ig in der Sud, Il .. men gewilhhm 
Land .. gsabg("ordn~ten (An. t48 LV). 

J Anhaltspunkte auch für eine rc-chnctlschc Unrichtigkeit liegen nich •• 'or. 
• Zusammc:n ,e12ung; Präs ident und d,,", di.n<tahcs<c Mi,glicd des OVG sowie fünf A bg.ordne •• d.r 

Bürge rschaft (L3 nd tag), S }7 Abs. I BremW.hIG. 
5 . Dieses 'e'z' si"h ou. den Mitgliedern des SU3lsgerichtshois ZUSlmmen., §}9 Ab •. • BremW,hIG. 
6 §§ 6 bis 8 BrtmW.hIG. 
7 BVcrlG v. f. 4. 51 (SSW); E 1. LO& (149)· 
S VgL zuletzt UVcrlGE p, 1H (Europa-\\hhl). 
'> Vgl. (".w, AnlOni, in: Zeitschrift fur P.rlam<nl.Sfr.gcn, 19S0, S. 9) 11.: in di.s< Reihe &ehorcn 

.e1bsoversdndli ch auch die immer ,,·jeder unternommenen politischen Vorstoße, so erw. der 
HumanistischEn Union Zur H erJb. etzung der Kbusel od" d" Vorschlag eJner [,,>[>:Stimme 
(Ladeur). 

10 Vgl. etwa BVerfGE )4. S, (9& II.): j I, Hl ('H H.) m. NlChw. 
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gerechtfertigt sein und in einem anderen $U.1( oder zu einem anderen Zeitpunkt 

nicht. () Hier fiel gar der denkwürdige Satz: »Alles Recht ist situationsgebun­
den~ « u 

Die zur erstmaligen verfassungskräftigen Legitimierung der Sperrklausel abgegebene 

Beschreibung der befürchteten »Störungen des Verfassungslebens« lautete so: 

.Es kann dahin kommen, d~ß die geselJ!:gebenden Körperschaften keine großen P3neien mehr 
aufweisen, sondern in eine Unzahl kleinerer Gruppen urfallen und damit funktionsunf:ihig 
werden, insbesondere nicht in der Lage sind, eine politisch aktionsfahigc Regierung "LU 

schaffen .«'! 

Die politischen Verhältnisse - und damit die ~Sta;ltSpolitischen Gefahren « - haben 

sich seit der Gründerzeit dieser Republik grundlegend gewandeIr. Zugleich liegen 

mehr und andere Erkennrnisse über die Ursachen des .Seheirerns« der Weimarer 

Republik (deren Interpretation doch das neue Wahlrecht so sehr geprägt hatte) vor. 

Während inzwischen selbst eine Panei wie die F. D. P. in mehreren Landesparla­

memen nicht mehr vertreeen ist und allenthalben über eine zunehmende Parteien-, ja 

Staatsverdrossenheit geklagt wird, droht dem Verfassungssyst.em im Bund und in 

den Lindern gewiß weniger eine »staatSpolicische Gefahr« durch eine Abschaffung 

oder zumindest doch eine Modifizierung des Sperrklauselsystems. '. Und auch. für 

die konkrete Ausgestaltung - z . B. die Höhe - bedarf es ja eigentlich des 

»zwingenden Grundes«: »Ein Quorum darf nicht höher sein, als es die Gefahr der 

Pancienzerspliuerung rechtfertigt.«'! 

Für Bremen kommt nun die Besonderheit der getrenmen Anwendung auf die beiden 

Wahlbereiche (ohne Listenverbindung, ohne VerhältnisausgJeich) hinzu . Auf den 

ersten Blick mag diese Regelung so aussehen, als begünstige sie gerade die kleinen 

Organisationen . Sie brauchen die Hürde nämlich nur in einem von beiden 

Wahlbereichen zu überspringen, um im Parlament mit Siezen verm:ten zu sein. Das 

Bundesverfassungsgericht hat es dem Geseugeber überlassen, ob er die Sperrklausel 
auf das gesamte Wahlgebiet oder auf die einzelnen W:lhlbereiche bezieht, und 

gemeint, aus der »vorhergehenden Epoche des Mehrheitswahlrechts« wirke der 

Gedanke nach, daß eine Partei, die in einem lokal abgegrenzten Wahlgebiet stark 

vertreten sei, repräsentarionswürdiger sei als eine Panei, die ihre Stimmen aus dem 
ganzen Lande zusammentragen müsse.'6 Gegen den Ausschluß eines Verhältnisaus­

gleichs, der mit dem Quorum im übrigen nicht in innerem Zusammenhang stünde'I, 

ließen sieh aus Gründen der Wahlrechrsgleichh.eit keine grundsätzlichen Einwände 
erheben. ,~ 

Dem sind jedoch mehrere Gesichtspunkte entgegenzuhalten. Daß lokale Schwer­
punktpareeien »repräsenc3tionswürdiger~ seien, kann im Verhältniswahlsystem nur 

als petitio principii postuliere werden.'~ Zudem sind die Bemerkungen des Bundes­

verfassungsgerichts zum Verhälcnisausgleich nicht in den tragenden Gründen der 

Entscheidungen enthalten, sondern srellen obiter dicta dar. Vergleicht man deshalb 

einmal die damals zur Beurteilung gesteIleen Sachverhalte mit dem Bremer 

Wahlergebnis, so offenbaren sich diametral entgegenstehende Ausgangslagen : Das 
Wahlgesetz enthielt eine überregionale, auf die Landesebene bezogene Sperrklausel ; 

•• BveriGE '. lOS (~59) . 
• 1 BVer(G a. a. O. 
') BVcrfGE " 108 ('48) . 
'4 D:>..< h31 J .. BVcrfG im Grund< in E 4', )99 (422) sdbSl cingn:iumL 
'j BVerfGE~, J I (4) . 
• 6 BVerfGE " >08 (lp). 

'7 BVerl'GE ~> J7\ (38b) . 
• 8 ßVcrfGE 14, 8. (99)· 
'9 So zu Rech. rro",cin, AaR 98, 7l (9') ' 
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;89 weil allerdings auf der Bezirksebene ein Verhä!tnisausgleich vorgesehen war, wollte 
der Antragsteller die Sperrklausel auf die Bezirksebene herabsetzen lassen.'o D:tS 

Bundesverfassungsgericht fand, dies sei verfassungsreehtlich ebensowenig zwingend 

geboren wie erwa die HerauJsetzung dort, wo die Sperrklausel nicht überregional 
nonniert sei. Tm Fall der Bremer Grünen liegl es umgekehn: Hier hat eine neue 

Gruppe die Hürde (wenigstens in einem Bereich) überwunden und ist damit im 

Sinne der Rechtsprechung vom Wähler selbst als uparlamentswürdig. befunden 

worden. Nunmehr, nach Überwindung der Einstiegshürde, stelle sich die zweite 

Frage, in welcher Stärke die Gruppe im Parlament vertreten sein wird. Das 

Argument, das die Zulässigkeit der Klausel begründen soll - Furcht vor kleinen 
Parteien, die die Funktionsfähigkeit des Parlaments und die Regierungsbildung 

gefahrden könnten -, müßte sich jetzt eigerHlich umkehren und dllzu führen, daß 

innerhalb des Parlaments die Fraktionen nun nicht noch kleiner sind, als es selbst der 

Stimmenzahl entspricht." Bemüht man die Erkenntnis der "Siluationsgebunden­

heit" und fragt auch nach dem c!li bono, so stellt sich heraus. daß dieses System 

keineswegs alle Beteiligten in form31 gleicher Weise trifft. Faktisch ist es nämlich so, 
daß in allen bisherigen Wahlen die Wahlbeteiligung in Brcmerhaven wesentlich 

niederiger als in Bremen liegt (im Mittel CJ. 8%). Da der Wahlbereich ein festes 

Kontingent an Sitzen erhält, sind weniger Stimmen für ein Mandat erforderlich -

oder anders ausgedrückt: der Erfolgswen der Stimmen in Bremerhaven ist höher als 

in Bremen. Eine ähnliche faktische Konstame läßt sich- wenn auch nicht für einen 
ganz so langen Zeitraum - hinsichtlich des Stimmenanteils der SPD beobacluen, der 

in Bremerhaven jeweils leicht höher als in Bremen ist." Die Karten sind schon vor 

der Wahl ungleich verteilt. 
). Bonus und Pfründe aus den bisher schon ausgeübten Ämtern verschieben die 

Gewichte weiter. Der Vorsprung in den Medien, insbesondere in den redaktionellen 

Sendungen, ist hinlänglich bekannt. Bei der Bremer Wahl verfielen SPD und F. D. P. 

auf einen besonderen Trick. Die SPD betrieb eine umbngreiehe Kampagne von 

halbseitigen Zeitungsanzeigen in allen wesentlichen Lokalzeicungcn, in denen ihr 

Spitzenkandidac plakativ und werbend herausgestellt wurde. Die Anzeigen waren 

am Rand als solche der SPD-Bürgerschaftsfrakcjon gekennzeichnet. Für die F. D. P 

griff die Bundestagsfr3kcion umer der Überschrift, sie informiere, durch mehrere 

ähnliche halbsciti~e Zeitungsanzeigen in den Wahlkampf ein. Beide Aktionen 

müssen sich an den Grundsätzen über die staatliche Öffentlichkeitsarbeit bzw. das 

Verbot des Eingriffs in den Wahlkampf, wie sie vom Bundesverfassungsgericht im 

Urteil vom 2. März t977 formuliert wurden, messen lassen.') Zugleich stehe eine 

schon nicht mal mehr verschleiene Parteifinanzierung dureh öffentliche Gelder, 

nämlich die im Haushalt ausgewiesenen Fraktionszuschüsse. in Rede." D~s bremi­

sehe Wahlprüfungsgericht H. rnstanz. kann nichts dabei finden. Die Fraklion habe 

eine Doppelfunkeion als Teil des Parlaments wie als Repräsentant einer Parrei . 

• 0 Vgl. BVeriGE 4,371 (}8o) ' - WH der Antrog<teller;o Wirklichkeit fordert, i« eine I'ri,·ilcgierung von 
regionalen Schwerpunktp.rteien .• 

" T:.tsachlich haben die Bremer Grünen nicht nur die s%-Hürde in .in"rn von ,;wo; W.hlbcrcichen 
uberspnlllgen. sondern zugleich im gcsam:en (Land,,· )WahJgcbicI. $0 dürflen sie eher lcgi,imi"n sein. 
fünf der einhunden Sitze zu erh.lten ,I, .lIe .nderen Parwien ihre Siru , deren Zahl jeweils deutlich ubcr 
den Pro7,cntJS1t<:ilcn liegt. 

u In Zahltn: Ocr Summtnanteil, der der SPD in Bremerh ,ven II Sitze besehene, hine ihr im lX'ahlbcreich 
Bremen nur 9.5 Si,zc eingebracht (iMowcit.uch kri,i,eh Ropor. DöV 80, )27, der die Spcrrkl.IIscl im 
:1l1gtmeinen .kap,ien). Wei",,· F.ktizit'l: mit eintr Ausnahmt '947 (neidn<n .lIe 0'tln,s.tloncn, 
die sei,dem Itdiglich Mandal<: in einem der beiden W,hlbcreicho errangen, bnJc,IV"il einen üb.r s v. H. 
fiegenden Stimmen.n''';!. 

1j BVerfGE 44, "1. 
'4 Vgl. gVcrfGE. '.0. ;6 ('OS). 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1981-4-384 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 08:34:09. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1981-4-384


Deshalb dürfe sie Wahlkampf machen. Im übrigen liege - wenn überh<lupt - kein 
gravierender WahHehlcr vor. So fielen die Kosten für die SPD-Anzeigen (das 
Gericht legte nur sechs zugrunde) mit ca. DM 5°000,- angesichts der gesamten 
Wahlkampfkosten und z. B. auch den staatlichen Erslauungcn (allein an die SPD 

mehr als 900000 DM) nicht ins Gewicht. 
Das Bundesverfassungsgericht hat demgegenüber seine Grundsätze über die 
Öffentlichkeitsarbeit auf alle Sraatsorgane bezogen, wie aus den Fonnulierungen -

u. a. der Erwähnung des Bundestages in den Leitsäc..zen - und der Begründung 

aufgrund des Weges der Willensbildung vom Volk zu den St3atsOrganell hin. und 
nicht umgekehrt. deutlich hervorgeh!. Zudem sind Fraktionen Teile eines Verfas­
sungsorgans; sie sind der «organisicnen Staatlichkcit eingefügr«, und nur deshalb 

können ihnen staatliche Zuschüsse - im Gegensarz zu den Parteien - gewährt 

werden.'1 WeTden aber die Abgrenz.ungen zwischen z.ulässigcr Öffentlichkeitsarbeit 

und verfassungswidriger, paneiergreifender Einwirkung auf die Wahl nicht beachtet 
~und läßt sich infolgedessen bei gravierenden Verstößen nicht mehr ausschließen, 

daß dadurch die Mandatsverteilung beeinflußt worden ist, so kann das im 
WahlpfÜfungsverfahren nicht ohne Konsequenzen bleiben und die Gültigkeit der 
Wahl gefährden«.'6 T 3tsächlich sind von der SPD mindestens zwanzig der genannten 
Anzeigen erschienen mir einem Kostenaufwand von ca. J jo-zeo 000 DM. Die 
Mandatsveneilung aber wäre bereits berührt worden. wenn die SPD im Wahlbereich 
Bremen nur 2S2 Stimmen weniger erhalten häne : dann hälte sie nämlich das 41. 

Mandat und die Möglichkeit der Alleinregierung verloren! Bemerkenswen ist in 
diesem Zusammenhang noch, daß die Fraktion der SPD im baden-wiirttembergi­
sehen Landtag gerade jüngst die einstimmige Verurteilung der Landesregierung 

Späth wegen der Verbreitung von Druckschriften und einer Neujahrsanzeige im 
Wahlbmpf durch den Staatsgerichtshof erstritt.'1 

Ein letztes Rechtsfragen aufwerfendes Beispiel <1mdichcr Wahlbeeinflussung betrifft 
die in der Stadtgemeinde Bremen bestehenden sog. Stadtteilbeiräte, eine Art 
minderer Fonn von Bezirksvertrctung. Sie werden von der Stadtbürgerschaft nach 

dem Propon der Bürgersehaftsergebnisse gewählt. Der Bremer Wähler entscheider 
also mit der Abgabe nur einer Stimme in der Bürgerschaftswahl über die 
Zusammensel:wng und die Abgeordneten im Landtag, in der Stadrbürgerschaft und 
im Stad(!eilbeirat; eine Differenzierung zwischen den Listen und hinsichtlich der 
verschiedenen Repräsentationsebenen ist nicht möglich . Die Bremer Grüne Liste 
hatte vor der Wahl ein Nonnenkontrollverfahren gegen die Wahlvorschrifren des 
entsprechenden Onsgesetzes anhängig gemacht, geStützt auf die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts zu den BezirksvenrclUngen in Nordrhein-Westfalen und 
die bremische Landesvcrfassung'~; Ziel ist die Durchsetzung der sog. Direktwahl. 

Eine einstweilige Anordnung hatte das OVG Bremen noch am 1. Oktober [979 

abgelehnt. Mir Beschluß vom 9. September [980 gab es bekannt, daß es die 
angegriffenen Vorschriften mit den Antragstellern für landesverfassungswidrig halte, 
die Unvereinbarkeit mit der Landesverfassung jedoch nur durch den St~atsgericlltS­
hof festgestellt werden dürfe. Das Verf:lhren schwebt noch.'~ Natürlich konnte 

'S BVcrfGE 4). 14< (147): '0. 56 ('04). 
l6 BVcrfGE 44. "5 (lH); 5ch~rlcr noch di~ Mincle,h.iLwNcn Geiger/Hirsch S. '79 u . '70. 
l7 Vgl. FR "orn 8. ). '98,. 
,8 VSI. ßVcrfGE 47. 'lJ 'OW)O An. 'H Ab,. , LV. wo von _örtlich gewählten U<".urksvc""·lungcn. die 

Rede ist. 
'9 OVG, T ,6/79 und St ./So. Der StG~ iSlllierdings gar nicht ,-u,tinclig. d. d,. Vorl.gepflLch. gern. Art . 

142 LV nur Llnd.s-. nicht ,ber Omge,e'ze be.riff. (ahnl. Art. '00 GG, vgl. BVcrlGE '. ,~) . L,ut 
Mitteilung eines S.nll<bfdim",cl~n sind inzwischen e.ntsprechcndc . Signale. vOm S,GH .n den Senlt 
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J90 gerade auf Stadttcilebenc gegenüber den loka! stark verwurzelten Wählern ein 
Wahlkampf mit jenen Beiräteregelungen gegen die neuen Kräfte geführt werden mit 
dem Argument, deren Eintreten für Dez.entralisierung z. B. bringe dem Bürger 
nichts, weil sie an der 5% Hürde im Wahlbereich scheitern würden . 
Damit waren die Aufgangsbedingungen für den parlamencarsichen Start geschaffen; 

sie dauern im wesentlichen noch an »- doch das letzte Won über sie ist noch nicht 
gesprochen. 

H. Einstieg II: Die Konstituierung des Parlaments 

I. Mit der erfolgreichen Wahl ist der Einstieg in die parlamentarische Tätigkeit noch 
nicht vollzogen. Weitere Weichenstcllungen erfolgen erst mit der Konsticuierung des 
gewählten Parlaments. Bei dem ersten Zusammentrilt der Abgeordneten nach der 
Wahl ist es zunächst ihre erste und einzige Aufgabe, sich zu konstituieren. Dazu 
gehört die Entscheidung, welche Verfahrensvorschriften zumindest vorläufig gelten 
soHen, die Feststellung der Beschlußfähigkeit und die Wahl des Präsidiums 
(Vorstandes ).)1 

In Bremen lag auf der ersten Sitz.ung der fiir d~e 10. Wahlperiode gewählten 
Bürgerschafe am 7. November 1979 besondere Aufmerksamkeit. Der erstmalige 
"Einzug" grüner Parlamenrarier war von bundesweiter Neugier jeglicher Couleur 
begleitet. Entsprechend der jeweiligen Erwanungshaltung erfolgte dann die Reak­
tion . Die etabliert-bürgerliche Presse war sich einig: zwar häccen die Bremer Grünen 
wohl irgendwie recht gehabt, doch ihr Auftreten - das war Kasperei, Show, Eklat. 

Sie kommen 7.U spät, halten sich nicht an die Regeln, die doch .. für alle gelten«, 
machen ungehöriges Theater, verstoßen gegen die Würde des Hauses und verlassen 

schon nach einer Stunde wieder den Plenarsaal, um mit Theaterdonner eine 
Pressekonferenz zu veranstalten, der Ratrenschwanz von Journalisten und Photore­
ponern immer hinterdrein. 
War das tatsächlich nichts als geschickte, geradezu etablief! medienbewußte Show­
oder halle die Geschichte auch eine Vorgeschichte? 

2. Das Parlament ist, was immer sonst noch, jedenfalls Forum politischer 
(Selbst-)Darstellung. Da spielen (die sog . .. Spiel«-)Regeln und Rechte eine entschei­
dende Rolle - aber auch Symbolik und Präzedenzfälle. Es fängt bei der allerersten 
Frage an: in der parlamenc<1nschen Versammlung sitzen die Abgeordneten, nur wo? 
Die Frage ist nicht neu, in ihrer polirischen Symbolik durchaus geläufig - rechts, 
links, mitte, vorn oder auf den Hinterbänken -, und sie ist natürlich auch einer 

administrativen Regelung fähig : Der Vorstand bestimmt die Plätze der Abgeordne­

ten, § 4 GO der Bremischen Bürgerschaft. Nun ist der Vorstand aber noch gar niche 
gewählt. Die Landesverfassung klärt z.war die Einberufung - sie erfolgt nach An. gl 
durch den Vorstand der vorhergehenden Wahlperiode -, aber nicht die Versamm­
lungsleitung. Und eine oder gar diese GO gibt es ja 3uch noch nicht. Ein 

gelang, - was ~elbstv<rst'ndlich demem;en wurde, während zublt;ch der Sena, auf Anfrage des StCH (!) 
sich b~clhe. eine ,nderwcitige Zust~nd ;gkc;t d. · StCH (über An , '40 LV) LU erw,hm, um 51ch die 
Gü hi GkclI cl". OnsbcSelzc~ be"'il igen zu hosen - ein Kapitel für sich. 

}O Wäh ,,,nd ,ulterp .. l.mentarisch di e Verhöhn; ,," sich ,oders entwickeln: 13m M.imrnsumf,agcn de< 
Senat' vom Sommer liegt inzwischen die SPD weit un'er 40 Pro"cn., d,e Grünen dürfen mit 
zwei5lellißen S,immenanlcilcn rechnen . 

}' Vg!. etw" Troßmann, p.r1am<n'>r<Ch, d.,s Bundesug('" zu § I GOST. 
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neugewählces Parlamene isc zunächst ohne Geschäftsordnung)', die n:imlich nur fiir 

die Dauer der Wahlperiode giltH . Der neue Abgeordnete hat also noch gar nicht 
richtig den Plenarsaal heueecn. da steckt er schon mi!Cendrin in den Grundfragen des 
Parlamemsrechts, die die Ewigkeirsproblematik der Frage nach der Henne und dem 

Ei "Y-U erreichen scheinen. Also versucht man es doch crse einmal konsensuell. 
In Bremen halten sich die Fraktionen, der (ausgeguckce) Vorstand und die 
Verwalmng (dit' die Stühle mie den Namensschildehen tU rücken hat) vorgestellt. die 
Grünen in die letzte Reihe des Halbrundes hinter die SPD - und seitlich von ihr 

eingerahmt - zu setzen, als wahre Hinterbänkler. und ZWrtr gleichsam der SPD. Die 
Grünen wollten so viel Symbolik nicht mitmachen - und schlugen vor, ein paar 

Reihen vorgerückt (wenn auch nicht ganz bis ins Innenrund der Fraktionsvorstände) 

und links von der SPD Platz zu nehmen. man gebe sich aber kompromißbereit. 

Bedingung: letztendlich konsensuelle Regelung. Bis zum Beginn der konstituieren­
den Sitzung wurde keine Einigung erzielt, die Hierarchie in der SPD, die - wic offen 
zugegeben wurde - sich wesentlich auch in der Sitzordnung widerspiegelt, ließ 
angeblich keine Veränderung zu . Die administrative Verordnung sollte praktiziert 
werden . 
Es war eindeutig das erste - und vielleicht vorentscheidende - Kräftemessen. Doch 
auf Druck reagieren die Bremer Grünen allergisch. Sie nahmen weder Platz auf noch 
Noc.iz von den ihnen zugewiesenen Stühlen, sondern stellten sich links von der SPD 

unmittelbar vor der Regierungsbank auf - und blieben stehen. Die Gazetten. die in 
der Vorberichterstattung noch sensationslüstern die Frage gestellt hatten, ob die 

Grünen auf den zudiktierten Bänken Platz nehmen würden. ließen anschließend 
ihrem Ärger darüber. daß der den Etablierten zugedachte Show-Effekt durchkreuzt 
worden war, freien Lauf. Noch vor der nächsten Sirwng wurde der Kompromiß 
vereinbart: jelzl sitzen die Grünen genau im Zentrum des Plenarsaals. ein paar 

Reihen vorgerückt. aber nicht gan7. vorn, zwischen SPD und F. D. P .• vor sich einen 
G:\ng und dadurch freien Blick auf Rednerpult und Präsidium, den Rücken ganz 
frei . 
Nicht ganz so gewichtig. aber ähnlich verhält es sich mit der Kontroverse über die 
Bezeichnung der Grünen . Sie haben die Kurzbezeichnung nGrüne« amtlich 
mitgeteilt; dennoch venvenden die anderen Fraktionen und der Vorstand (und mit 

ihm die Verwaltung) das von ihnen selbst erdachte Kürzel .BGL" (so auch in den 
amtlichen Drucksachen). Diese Frage wurde - in Anbetracht der anderen Probleme 
- nicht auf die Spitze getrieben. sondern wird als ständiger Quell verbaler 
Auseinandersetzungen über die ~ Würde des Hauses« und seiner Mitglieder 

gepflegt. 
Bedeutsam war demgegenüber der Umgang mit den Rechten der neuen Abgeordne­
ren. 
Sie erhoben Anspruch, nicht nach Maßgabe der GO der 9. Wahlperiode behandelt 
zu werden, sondern den Grundsatz zu respektieren, daß vor Verabschiedung einer 
GO für die 10. Wahlperiode alle Abgeordneten gleichermaßen befugt sind , 
Vorschläge für die Verfahrensregelungen zu machen. Nach der früheren GO hallen 
Abgeordnete als einzelne oder in einer Gruppe unterhalb der Frakrionsstärke \'00 

fünf einzig und allein das Recht der mündlichen Anfrage in der Fragestunde (neben 
dem Rede- und Stimmrecht. wobei das Rederecht durch Zeitbeschränkungen 
begrenzt ist). Kein Beschlußantrag, keine Geselzesjnitiative war ihnen danach 

möglich . Einzig Änderungsanträge bedurften keiner Unterstützung. Die dem 

F Anders .lIonf.lI. und nur ;nso\V~it. ,ls hoherrangigcs R«:J,1 - die Verflssung - Regelungen triII,. 
H VgJ. BvcrfGE '. 'H ('4 8). 

J9/ 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1981-4-384 - Generiert durch IP 216.73.217.52, am 29.04.2026, 08:34:09. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1981-4-384


J92 einzelnen Abgeordneten oder einer Gruppe außerhalb einer Fraktion zugedachte 

Funktion in diesem System war dcudicher nicht zu be- und festschreiben gewesen. 

Deshalb legten die Grünen noch vor der konstituierenden Sitzung einen vollständi­

gen Entwurf einer GO vor, in der selbstverständlich individuelle und Minderheiten­

rechte die ihnen l.ukommende Ausgestaltung fanden. Da für die neue Wahlperiode 

noch keine GO bestand und somit auch keine Beschränkung der Antragsbefugnis -

zumal nicht im Hinblick auf eben die Frage der Befugnisse -, war der Entwurf als 

selbständiger Antrag (ilulierr und eingebracht worden. Aber was nicht sein sollte, 

das "kon'He. es auch nicht: der Antrag wurde vom Vorstand schlicht als 

.Änderungsantrag. qualifizien und so auch ausgedruckr. · .. Man gab sich dabei sogar 

den Anstrich der Großzügigkeir, indem man auch dies nur ~ausnahmsweise. tue, 

weil »erstens zum Zeitpunkt der AmragsteJlung die nötige Zahl von Antragstellern 

nicht gegeben war und zweitens weil die Frist überschritten war«." 

Um allen Problemen - sprich hier: Rechten der griinen Abgeordneren - von 

vornherein den Boden zu entziehen - sie hatten sich schon in der vorbereitenden 

interfraktionellen Besprechung angedeutet -, wurde zu Beginn der konstituierenden 

Sitzung einfach durch Mehrheitsbeschluß ~vorläufig" die GO der 9. Wahlperiode in 

Kraft gesetze - ohne zu dies<,:r Frage auch nur das - unüberhörbar erbetene - Won zu 

erreilen. Damit waren die grünen Abgeordneten, noch ehe sie von irgendeinem 

parlamentarischen Recht überhaupt Gebrauch machen konnten, praktisch jeglicher 

Rechte beraubt. Nicht einmal an der Festlegung der Rechte und anderen Regeln 

konnten sie sich gleichberechtigt beteiligen. Zur Beschlußfassung über die Entrech­

tung (durch Übergang vom geschäftsordnungslosen Zustand in die Geltung der auf 

etabliene Parlamentspraxis zugeschninenen GO der 9- Wahlperiode) wurde ihnen 

nicht einmal Gelegenheit gegeben, das Rederechr wahrzunehmen. Von der ersten 

Minute an waren die etabliene.n Abgeordneten gleicher als die grünen - oder 

genauer: die Grünen wurden zu Abgeordneten [I. Klasse erklärr. 

). Der Ablauf der ersten Minuten dieser Sitzung ist es wohl wert, hier auszugsweise 

dokumeotierr zu werden, um jedermann selbst die Beurteilung zu ermöglichen, 

worin der Eklat zu sehen ist und wer ihn verursachtY 

Abg. E.hlers eröffnet die Sitzung um '0.'5 Uhr. 
Abg. Ehlers (CDU): Meine Damen und Herren. es ist Übung in diesem Hause, d"ß der 
Prisident oder einer der Vizepräsidenten der vonusgegangenen Wahlperiode. der in das neue 
Parlament gewählt worden ist, die kons.ituierende Sitzung der Bürgerschaft (Landtag) 
eröHnel. 
Interfraktionell bin ich gebeten worden, diese Aufg~be zu übernehmen. 
Ich eröffne daher die konstituierende Sitzung der Bremischen Bürgersch~ft (Landtag) in der 
zehnten Wahlperiode. 
Zun~chst begrüße ich die Kolleginnen --. 

(Die Abgeordneten der Bremer Grunen Liste betreten, umringt von Pressefotografen. den 
PlenarsaaJ und nehmen vor der linken Senatsbank Aufstellung - Beifall auf den Besucher­
rlngen) 

Meine Damen und Herren, ich mache die Zuhörer darauf aufmerksam, daß sie sich jeder 
Beifalls- oder Mißfallenskundgebung zu enthalten haben! 
(Beibll bei SPD, CDU und FDP) 
[ ... ~n die Grünen: J 
Meine Damen und Herren, solhen Sie Schwicrigkeitm haben. Ihre Plä.ze als Abgeordnete zu 
(inden, so bin ich d~von uberzcug!, daß die Burgcrsch~ftsvcrw~lrung Ihnen dabei behilflich 
sein wird! 

H l>n,hogs-Drs. to/H: Plco3rprCltokoli ). SilZu~g S. SI C. 
l S So Blirger,ch~lsprlSidcn[ K.link {ur den Vor't:vld, Pro<. I. Sitzung. S. 1 [ eID. 
}6 I. Silwng der [0. W;thlp<r;odelm 7· 11. '979, Pro<. S. S 11. Zum V.rsWldn[s ist anzumuken, daß durch 

di. Wonmeldungen eine V"wirrun~ enl>r>nd. '" d:\ß ,ich bei der Abwmmung tiber die vorbulige GO 
cl,,· meISten Abgeordne.ten nicht bewJig[cn . 
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Meine D~men und Herren, es ist p:l.rl~mentarisch.er Brauch der Brernischen Bürgerschaft, daß 
bis zur Fes{stellung der Geschäftsordnung in der erSten Sitzung nach der Geschaftsordnung der 
vergangencn Legislaturperiode verfahren wird und daß diese Gesch~ftsordnung auch Grund­
lage der Geschäftsordnungsberatung in der konstituierenden Si\Z.ung ist. 
lnterfraklionell ist vereinbart worden, ~uch diesm~1 so zu verÜhren. 
Wer dem zustimmen will. 

(Abg. Adamietz (BGL]: Herr Präsident. ich bitte um das Wort!) 
den bille ich um das H3ndzcichen! 

(Dafür SPD, CDU und FDP) 
Ich stelle fest, 

(Abg. Adamietz rBGL): Herr Prisidcnt, ich bille um das Won!) 
die Bürgerschaft beschließt entsprechend. 

(Abg. Adamieu [BGL}: Herr Präsident. Sie können niclu die Burgerschlft beschließen 
lassen, indem Sie nicht das Won erteilen zu diesem Tagesordnungspunkt!) 

Herr Abgeordneter Willers, abgesehen davon, daß Sie nicht auf fhrem Platz sitzen. 
(Abg. Adamietz [BGL): Adamielz!) 

Herr Adamietz, Entschuldigung, abgesehen davon, daß Sie nicht auf Ihrem Phtz. sity.en, von 
dem aus man sich normalerweise ordnungsgemäß meldet, 

(Abg. Adamierz [BGL): Herr Abgeordneter Ehlcrs, ich weiß nicht. welch~r mein Platz 
ist!) 

ich sitze hier als einer von 100 Abgeordneten ohne besonderes Amt. und solange wir keine 
Beschlüsse über die Geschäftsordnung gefaßt haben, halte ich mich an die interfuktionellen 
Vereinbarungen, und ich bin nicht berel!, auch nur einen Deut davon abcuweichen! 

(Starker Beifall bei SPD. CDU und FOP) 
Ich bin niehl bereit, auch nur einen Deut davon abzuweichen, und erwane das auch von allen 
Kollegen dieses Hauses! 

(Bei!:.J! bei SPD, CDU und rDP) 
Meine Damen und Hcrren, 
(Zurufe des Abg. Adamietz [BGL)) 

[ ... ) 
Herr Abgeordneter Adamie12, ich mache Sie erneut d:lnuf aufmerksam. 

(Abg. Adamietz [BGLJ ; Interfnktionellc Vereinbarungen sind kein Beschluß des Hauses! 
Das Haus ist noch nicht konstituiert!) 

Sie haben die Möglichkeit, alles, was Sie luf dem Herzen haben, im R.ahmen dieser 
T~gesordnung anzusprechen! 

(Beifall bei SrD, CDU uod FOP) 
Ich bille Sie, sich an die parlamentarischen Spielregeln zu halten. wir befinden unS hier nicht in 
einer Einwohnerversammlung! 

(Srarker Beifall bei SPD, CDU und FDP) 
Meine Damen und Herren. 

(Zuruf des Abg. Adamietz [BGLj) 
ZUr Vorbereilung der Wahl des Burgerscluftsvorstandcs, 

(Abg. Adamict2 (BGLJ: Herr Abgeordnetcr Ehlers, wir möchten erst einen Platz in diesem 
Hause haben!) 

damit wir dann in die Tagesordnung eintreten können, wurde von du SPD-Fraktion der 
Abgeordnete Werner Kiene als Schriftführer benannt. 

(Abg. Adamietz [BGLJ: Herr Abgeordneter Ehlers, dieses Verfahren, das Sie praktizieren. 
ist völlig unmoglich!) 

Von der CDU-Fraklion wurde der AbgeorJnete Helmut POugradl als Schriftführer benannt. 
Von der FDP-Fraktion wurde der Abgeordnete Günter J<.uhncn ~Is Schrihführer 
benannt. 
Ich gehe davon aus, daß die Bürgerschaft (Land13g) mit diesem Verfahren der Benennung der 
Sc.hriftführer ein~erstandcn ist. 

(Abg. Adamictz ~GL]: Ich bin nicht einverstanden. Herr Abgeordneter!) 
Ich bitce um eine Abstimmung! 
Wer für dieses Verfahren ist, den bitte ich um das Handzeichen! 

(Dafür S~D, CDU und r:DP - Abg. Adamiclz [BGL]: Herr Abgeordneter Ehlers. Sie 
können doch nicht abstimmen lassen. wenn wir hier noch in der Debatte sind!) 

Ich bitte um die Gegenprobe! 
Wir sind nicht in der Debatte! Ich habe die Pebalte überhaupt nicht eroHnet! 

(Abg. Adamietz [BGLJ: Sie "rCn in einem Punkt! Dieses Parlament haI noch keine 
Gesch3f tsordnung!) 

J9J 
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394 Herr Abgeordnetcr Adamietz, ich fordere Sie hiermit ZUr Ordnung auf! 
(Abg. Adamielz fBGlJ : E, haI noch keine Geschäftsordnung! - Glocke) 

D~s Parlamen t haI eben die ahe Geschäftsordnung als Grundlage der Verfahrensregelung 
(estgestellt! 

(Abg. Adarnietz [BGl]: Nein, ich h.1be dem widersprochen!) 
Nach dieser Gesch:iflsordnung erteilt lediglich der Präsident das Wort! 

(Abg. Dinnc (BGl) : Sie können doch nicht mit rechtswidrigen M~12chcn die Suhe 
anfangen, Herr Ehlers! Da sind wir uns doch einig') 

Meine D~men und Herren, die Bürgerschaft h3t dieses Verfahren soeben beschlossen. 
(Zurufe des Abg. AdamicLZ [BGl)) 

Ich bille den von der SPD-Fraklion benannten Schriftführer, den Abgeordneten Kiene, auf das 
Pr:i.sidium! 

(Beifall bei SPD, CDU und FDP) 
Interfraktionell ist vere.inbart worden, zunäehsl über Paragraph 8 der Geschäftsordnung, der 
die Zus:unmensctzung des Vorstands beHilft, zu beraten. 

(Abg. Adamietz [BGL) : Herr Präsident, ich bille um d:l.S Won!) 
Dann soll die Wahl de.s VOf"Slandes vorgenommen werden. Anschließend erfolgt dann die 
Ber.lLUng der Geschaftsordnung. 

(Abg. Ad3mietz [BGl] : Herr Pr~sidcm, ich bine um das Won!) 
Wer dem zU~limmen will, Jen bitte ich um d.1S H.1ndzeichen! 

(Dafür SPD. CDU und FDP - Zuruf des Abg. Ad~mielz [BGl..) 
Ich bille Um die Gegenprobe' 

(Abg. Dinne [BGL): Horen Sie das eigentlich gar nicht?) 
Die Bürgerschaft (bndtag) beschließt entsprechend. 

(Abg. Adamietz [BGl]: Herr Präsident, es liegt ein Antrag - -!) 
Ich hörc hier eine ganze Menge, nur bin ich nicht verpflichtet, auf alles einzugchen! 

(.Beifall bei SPD, CDU und FDP - Abg. Adamim. (BGl]: Wir h~ben keine Gcsch.ftsord­
nung! Sie sind verpllichlel, auf Redebcirräge der Abgeordneten einzugehen! - Zuruf von der 
SPD: Wir sind doch hier nichl in der lil~ Eule! - Heilcrkcil bei SPD, CDU und FDP - Abg. 
Adamiel:l. [BGl] : Sind Sie niehl bereit, Herr Prüident, eine Wortmeldung enlgegenzuneh­
men?) 

Meine Damen und Herren, ich gehöre diesem Hause 20 Jahre an . Ich habe noch nie erlebi, daß 
neugewählte Abgeordnete sich in der erslen Sitzung so nervös verhalten haben! 

(Abg. Adanliel2 [BGL): Herr Prasident, wir sind überhaupt nichl nervös! Wir möchten 
einen Sitzplatz haben!) 

Herr Abgeordneter Adamictz. ich habc Ihnen gcsagl, daß Sie im Rahmen unserer Verfahrens­
regeln die MogJichkeil haben werden. alles, was Sie auf dem Herzen haben, anzusprechen. Nun 
hahen Sie sich doch bille an diese Spielregeln! 

(Beifall bei SJ'D. CDU und FDP - Abg. Ad~mielz [BGll: Es gibt doch keine 
Verfahrensregeln. die gültig hier verabschiedel sind!) 
[ . .. ) 

III. Parlamentarische Rechte 

J. Die parla.mentarischen Rechte des Abgeordneten. so sollte man meinen. müßten 
sich aus seinem verfassungsreclnlichen Status ergeben, und dieser sei für alle 
Abgeordneten gleich. Dem ist nicht so, jedenfalls nicht nach herrschender 

Parlamencsrechtspraxis. Aus der verfassungsmäßig gewährleisteten Rechtsstellung 

des Abgeordneten sind bisher nur wenige Rechte abgeleitet worden, im wesentlichen 
das Stimmrecht. das - begrenzbare - Rederecht - und naturlieh seine Versorgung.!' 
T:mächlich isr die Stellung des Abgeordneren - einzeln wie mit anderen als Gruppe­
so viel wert, wie ihm die Geschäftso(dnung zugesrehl. Mag die Geschäftsordnung 
für das Parlamenr als Ganzes sich auf die Aufgabe beschränken, den Geschäftsgang 
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der parlamentarischen Verhandlung zu regeln, also das» Wie- der Tätigkeit, so ist 
ihre Bedeutung für den Abgeordneten qUJ.lirativ anders : sie legt für ihn nicht nur 
fest, wie er sich betätigen muß, um an Entscheidungen mirzuwirken oder sie 
einzuleiten, sondern ob er überhaupt ein Recht hierzu hat. Und was für etablierte 
parlamentarische frakrionen untereinander gilt, braucht fur die »Neuen« noch lange 

nicht Geltung zu besitzen : In mehr als dreißig Jahren gemeinschaftlichen Zusam­
mcnwirkens, in denen wechselweise Regierungs- wie Oppositions-~Erfahrungen (, 

gemachr \Vurden, in denen sie sich auch der gerneinsamen ideologischen Grundüber­
zeugung hinsichtlich des real existierenden Parlamentarismus zur Genüge versichern 

konnten, haben diese Fraktionen die sich wechselseitig zugestandenen Rechte 

entwickelt und abgegrenzt. Aus einem solenen "Spiel" kann in der Tat eine Logik, 

daß auch .newcomer« die Regeln und damit auch Rechte in Anspruch nehmen 

dürfen, schwerlich hergeleitet werden . 

In Konsequenz dessen ist die Frage, welche Rechte die neugewählten grünen 
Abgeordneten in Bremen besitzen sollten, auch nicht durch Rückgriff auf eine wie 

immer geartete ideel!e Ebene des Parlamentsrcchts beantwortet worden, sondern 
schlicht nach Maßgabe des taktischen Kalküls, wie es die Mehrheit in der Partei der 
Mebrheitsfra.ktion für die eigenen Interessen am geschicktesten hielt. Die Entschei­
dung traf ein außerordentlicher LandesparuifLlg der Bremer SPD! 
Zwei taktische Varianten harten sich in der SPD entwjckelt, um mit dem Ärgernis 
und der Beunruhigung' ! ferrigzuwerden : Die eine Linie - empfohlen u. a. aus 

Kreisen des Bundes- und des Landesvorstands - wollte die Grünen ~einbinden", 
verhindern, daß sie eine Rol!e als »Märtyrer unter der Knute der Etablierten« 

propagandistisch ausspielen konnten, wollte sie durch Aufladung nicht zu bewälti­
gender Quantitäten .harter Sacharbeit. in Ausschüssen als inkompetent .entlar­
ven«. Die andere Linie wollte die soeben erzielte absolute Mehrheit voll ausspielen 
und denjenigen, die gerade der SPD erhebliche Verluste beigebracht hauen, keinen 

Zentimeter Raumgewinn zugestehen. Angelpunkt war die Frage, ob den vier 
Grünen der Fraktionsstatus »zugebilligt« werden sollt~. Die "harre Linie« siegte mit 
76 zu 67 Dclegiercenstimmen (und beschloß zugleich die Erhöhung der Bezüge des 
f-raktionsvorsitzendcn auf ein Senatorengehalt, ca. DM [I 000,-)" . Da beide Seiten 
sich im tibrigen die» Vernünftigkeit« ihrer jeweiligen taktischen EinschätZungen 
zugestanden, wurde hinsichtlich der anderen mit dem Abgeordnerenscatus verbun­
denen Rechte ein nKompromiß« beschlossen : Hiernach sollten die ßeL1tigungsmög­
lichkeiten der einzelnen Abgeordneten generell erweitert werden. 
~ . Entsprechend dem Parteivorum entschied »das Parlament,,·o; Wesentliche, früher 

nur mir dem Fraktionsstalus verbundene Rechte mußten nun, um die mit der 
symbolträchtigen Aberkennung des Fraktionsstatus verbundene Diskriminierung 
nicht total werden zu lassen, was die Legitimierung des Verfahrens noch weiter 
erschwert hätte, an den Individualstatus des Abgeordneten angebunden werden. Das 
gilt insbesondere für das Recht, Antr~ge einzubringen, und zwar sowohl hinsichtlich 
einfacher Sach- und Entschließungsanträge wie auch für Gesetzesiniriativen . Wie 
vorher kann der einzelne Abgeordnete außerdem mündliche Fragen an die 
Landesregierung stellen, Geschäftsordnungsanträge stcllen, reden und abstimmen. 

lS Velo 7.. 8. W ....... Kurier: .parteien uber .GrÜne< beunruhig •• ; Bremer Nachrichten' .. Bremer Schock, 
wirk, .; Süddeutsche Z ... tung' , ... . vtranbßt die Paneien zur Bc,,,,nd,.u(nahmc< (je .... il< Schl>g>.cilcn 
vom 9. 10. 79)· 

)9 V~. CtW~ I'AZ v. 19. '0.79. S. 1. 
40 Pro!. f. Sit,.ung. S. p D und bezüglich § 7 GO (frak,ionS5l'tus) S. 4S A (nur FDP (ur fr.mklionsSlOlU< 

der Gruncn). 
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Nur eine fraktion oder eine Gruppe" kann eine aktuelle Stunde beantragen, und nur 
Fraktionsstärke schließlich legitimiert zu kle.inen und großen Anfragen an die 
Landesregierung sowie zu Wahlvorschlägen. 
) . Parlamentsfraktionen sind nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsge­
richts notwendige Einrichtungen des Verfassungslebens" . In ihnen vollzieht sich ein 
erheblicher Teil der Meinungs- und Willensbildung der Abgeordneten und dadurch 

des Parbmeocs im ganzen . Sie haben den technischen Ablauf der Meinungsbildung 
und Besehlußlassung in gewissem Grade zu steuern und damit zu erleichtern. Ihre 

Rechte gehen über die Rechte des einzelnen Abgeordneten hinaus. Sie erhalten 
Zuschüsse aus dem Sra;ltshaushalt und vermitteln einen allgemeinen politischen 
Bonus, der sich besonders im Wahlkampf auswirken kann . Selbst heute ist es in 
Bremen üblich. daß die Medien oder irgendwelehe Veranstalter lediglich .. die drei 

Fraktionen« in der Bürgcrsch::lft einladen. In der verfassungsgerichdichen Recht­
sprechung ist bisher nur der Bayerische Verfassungsgerichrshof hervorgetreten, als 
er den Fraktionsstatus für die F. D. P-Abgcordneten im Bayerischen Landtag der 8. 
Wahlperiode verweigerte.<) Das Bundesverfassungsgericht wurde zwar mit diesem 
Fall aufgrund einer Verfassungsbeschwerde der Abgeordneren befaßt. sah sieh 

jedoch an einer Sachentscheidung gehindert. weil die Beschwerde wegen Verfahrens­
fehlern als unzulässig zurückzuweisen war!< Immerhin hat es angedeutct, welchen 
großen Stellenwert es den Fraktionen im verfassungsleben beimißt. und fesrgestellt, 

daß es zum verfassungsrechtlichen Status des einzelnen Abgeordneten gehörr. eine 
durch das ParlamcOlsreeht näher auszugestaltende Chance auf den verfassungs recht­
lieh anerkannten FraktionssLatus zu besirzen. Nach Troßmann ist beispielsweise der 
Bundestag mir dcr Mindestzahl von ) . v. H. als Fraktionsstärke an die Grenze des 

Vertretb:lren gegangen.' 1 Allenfalls Mißbraucnsgesiehtspunkte sollten die Bildungs­
möglichkeit von Fraktionen eingrenzen. 
Daß die ~ Funktionsfähigkeit« des Parlaments dadurch beeinträchtigt, ja gefährdet 
wäre, daß die Grünen eine fraktion aus vier Abgeordneten an Scelle von [ün( bilden, 
kann schlechterdings nicht behaupret werden. Parlamemsgeschichte und gegenwär­

tiges Parlamentsrecht kennen im übrigen vielfältige Variationen der Vor~usserzun­
gen für eine Fraktion. von politisch-ideologischen Erfordernissen über Anknüpfun­
gen an die Wahlvorschläge und -ergebnisse bis zu Mindeststärken. die ihrerseits 
variieren vom völligen Verzicht darauf bis zu erheblichen absolucen oder prozen­
tualen Größenordnungen . Eine verfassungs· oder parlamentsrechtlich deduzierte 
Begründung für die Einschränkung des grundsätzlich jedem Abgeordneten zus[e­
henden Rechts, sich mit ~nderen zur Fraktion zusammenzuschließen. wie sie in 
Bremen praktiziert wurde. gibt es nicht. Sie beruht schlicht auf Serzung. d . h . einem 
politischen Akt der Willkür. Hierüber betreiben der Bremer Grünen ein Organ­
streitverfahren vor dem Bundesverfassungsge.richr<6. 

In gleicher Weise hahen sie in diesem Zusammenhang die Praxis der Fraktionsfinan­
zierung ;lUS dem staatlichen Haushalr zur Überprüfung ges[ellr'7, Die grundsät7..liche 

Zulässigkeit der Zuschüsse hat das Bundesverfassungsgericht frühzeitig gebilligt und 

4' § 7 Ab •. 6 GO; -Schließen .ich weniger als fün{ Abgeordnete ~us'mmen. so bilden si,' <InC 

Gruppe .• 
42 E 4), 142 ('47): lO, 56 ('04); st Rspr. 
4} VerfGH n. F. 29 rr, S. M rL '" BayVBI. 76,4 ) I. 

44 E 44, '4 ' . 
45 A. l. 0., § 10 Anm. 4· 
46 ,BvH ,ISo. Dic landc<r"htlichc Hürde, derLufolge ein Viertel du P.ulamcnt.!mi.glicdcr bcnolige wird, 

um den BrcmSrCH ln2\lrtllen, wirke sich dlh,n AU S, daß den Grünen nunmehr die . ubsidine 
Zuslandighil des BVe.rfG für bndesorganstrcltigkcicen noch An. ?3 Ab •. I Nr. 4 GG eröffne. ist. 

H 1 8vH )/80. 
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gerade zur Abgrenzung von der unzulässigen Parreienfinanzierung herangezogen . ~A 

W~S jedoch völlig ungeklärt ist. sind die Maßstäbe für die Höhe der Zuschüsse und 
ihre Verceilung auf die einzelnen Fraktionen. So ist im Bremer Haushaltsplan 

lediglich der Gesamtbetrag der jährlichen Zuschüsse ausgewiesen, und zwar 
innerhalb des Bürgerschaftshaushaltes, über den der Präsident der Bürgerschaft 

verfügt (Ar[ . 92 LV). Durch Vereinbarung der Frakcionen (also ohne die Grünen) 
wird eine Aufceilung nach sog. Sockel- und Kopfbeträgen vorgenommen. die 

Grünen erhalren lediglich die Kopfbe[räge zugewiesen. Dic Ausführungen des 
Bundesverfassungsgerich[s im Diäten- Urteil vom 1 . !) . 1975 sollten eigentlich. ,wch 
hier als einschlägig angesehen werden: 

.In einer parbmentarischen Demokraue läßt es sich nicht vermeiden, daß d:\S Parlament in 
eigener S~che entscheidei, wenn es um die Fes tSetzung der Höhe und um die nahere 
Ausgnlaltung der mit dem AbgcardnetenSI:UUS verbundenen (in~nLiellen Regelungen gehl. 
Ger3de in einem solchen Fall verlang! aber das demokratische und rechtsstl.Hlichc Prinzip 
(An. 20 GG). daß der gesam!c Willensbildungsprozeß {ur den Bürger durchschaubu ist und 
das Ergebnis vor den Augen der Öffcnllichkeit beschlossen wird .• " 

4. Die Bedcutung der Ausschüsse für die parlamentarische Tätigkeit braucht nich! 
näher erläu[er[ zu werden . Die Bremer Grünen sind - im Gegensatz zu den Kollegen 

etwa in Baden-Würt(emberg - in nicht einem einzigen Ausschuß vertreten. Die 
Ausschußsitze werden strikt nach der Stärke der Frak!ionen/ Gruppe, und zwar 
berechne! nach dem Höchsfzahlverfahren von d'Hondt. vergeben . Weder eine 
Grundmandatsregelung noch eine prozentuale Beteiligung wurde eingeraumt. Dabei 
werden im Landtag elwa 100-110 Sitze, in der Stadtburgerscha(t noch einmal etw~ 

150 Ausschußsitze besetzt. Zudem können in den in Bremen besonders bedeutsamen 
Deputationen!O sogar Nichtparlamentarier mitwirken. Von allen diesen Ausschuß­

sitzen isc nicht ein einziger, geschweige dellJl etwa ein Anteil von 4 v. H. den Grünen 
zugestanden worden. Auch da, wo nach dem reinen Stärkeverhältnis selbst die 
F. D . P nicht vertreten wäre, aber von der SPD einen Sitz abgegeben erhieIe - wie 
z. B. im Parlamentarischen Konrrollgremium für den Verfassungsschutz, in der 

Entsendung von Delegierten zum Deutschen Srädtetag u. ä. -, isc eine Erwei[erung 
um einen Vertreter der Bremer Grünen Liste jedesmal abgelehnt worden . Das führt 
narürlich daz.u. daß von den Grünen die Redemöglichkeit im Plenum entsprechend 
stärker genutzt wird, was wiederum zu Reaktionen des Ärgers innerhalb des 
Parlaments, aber auch sogar außerhalb, z. B. bei der Presse, geführt h.u. 
Beteiligt sind die Grünen allein bei den sog. Interfraktionellen Besprechungen zur 
technischen Vorbereitung der Plenarsitzungen, in denen es im wcsenclichen darum 
geht, Redezei[beschränkungen en[gegcnzurreten, 

IV. Rechte des Parlaments 

I. So sehr die neue parlamentarische Kraf( im Parlament selbst so weit nur irgend 

möglich recht- und einflußlos gestellt werden soll, so sehr begibt sich das Parlameru 
als Ganz.es - letztlich repräsentiert dureh Beschlüsse der Mehrheitsfraktion - seiner 
Rechtc nach außen, das heißt im wesentlichen gegenüber der Regierung - ganz in 

plattester Bestätigung auch der herkömmlichsten ParlamentarisnHlskritik. Parade-

4S E ~o. \ 6 (10410 05)· 

49 E ~o, Z9 6 (J'l)· 
10 Vgl. Art. '°1.129 LV, Gesetz ubu d,e Oepu .. cioncn vom l. J. 4g (. F. d. Bek.mn,machung v. >0 . 1.7', 

GBI. 5. 7, luletz. gc..indert 7· 1 1. 79, GBI. S. )9\ · 
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beispiel hiedür ist ausgerechnet die parlamerHarische Prärogative pay exeellence: das 

Budgerrecht. 

Allein scholl durch die grundsiüz.liche (und langjährige) Handhabung und die 

se!bstgesetz.te Beschlußlage verzichtet das Parlament auf seine letzten Einflußmög­

lichkeiten. So werden - mir der traditionellen exekutivischen Sichtweise - die 

Haushahsbeschlüsse lediglich als Ermächtigungen an die Exekutive, bestimmte 

Ausgaben vorzunehmen, verstanden, nicht als verpflichtende Auftr~ge. Das führt in 

Zeiten der Knappheit - wie gegenwänig - dazu, daß Sparmaßnahmen , Kürzungen 

wie Umschichtungen, allein von der Exekutive - allenfalls im Zusammenwirken mit 

der Partei - vorgenommen werden . Um allein den rein rechnerischen Ausgleich des 

Haushalts herzustellen, werden im Haushaltsplan in der erforderlichen Höhe 

einfach globale Minderausgaben eingesetzt, die also im Haushlltsjahr ~erwirtSchaf­

tet K (eingespart) werden sollen. Dabei übersteigr deren Höhe inzwischen bewußt die 

erfahrungsgemiiß am Jahresende anfallenden Reste, den sog. Bodensatz. Dies alles 

wird legitimiert unter dem Stichwort Vollzug des Haushalts, der ja Sache der 

Exekutive isc. P Im übrigen wird in schöner Regelmäßigkeit die Finanzdeputation 

ermächtigt, Nachbewilligungen zu beschließen, die Einbringung eines Nachtrags­

haushalts, an dem also das Plenum - einschließlich der Grünen - beteiligt wäre, 

dagegen abgelehnt. 

2. . Selbst die offene Verletzung eindeutiger gesetzlicher pflichten durch die 

Landesregierung wird von der Mehrheitsfrakrion gedeckt, von den übrigen 

Oppositions fraktionen achselzuckend hingenommen. $0 ist nach § 50 Abs . 3 des 

H:mshaltsgrundsäczegesetus dem Parlament der Finanzplan, der gemäß §§ 9, 14 des 

Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wlchstums der Wirtsch:lft aufzustel­

len ist'" "spätestens im Zusammenhang mit dem Enewurf des Haushaltsgesetzes für 

das nächste Haushaltsjahr vorzulegen«. Mit dieser Regelung war eine - wenn auch 

noch so geringe - Stärkung der Rechte des Parlaments gegenüber dem Planungsvor­

sprung der Exekutive beabsichtigt.!) Deshalb stellt der Finanzplan auch niehr ein 

unverbindliches Zahlspiel dar, sondern legt die (Planung der) Exekutive für eine 

gewisse Zeit förmlich fest; entsprechend ist er förmlich als Kabinettbeschluß zu 

ver:lbschieden .f< In Bremen wurden der Bürgerschaft demgegenüber bei der 

Einbringung des Haushalts für das Jahr 1981 lediglich sog. Finanzplanmaterialien 

vorgelegt, ~damic in dem endgültigen vom Senat 7.U beschließenden mittelfristigen 

Finanz.plan die Ergebnisse der Bürgerschaflsberatungen zu den Haushalten 19S1 

und deren mittelfristige Auswirkungen noch eingearbeitet werden können- (so die 

Begründung des FinanzsenalOrs). Die "Materialien" enthalten im Vergleich zum 

Finanzplan (wie er endlich im Juni 1981 vorgelegt wurde) sehr allgemeine und 

oberflächliche Darstellungen über die Lage und ihre Entwicklungsmöglichkeiten, so 

dAß bei der Verabschiedung des Haushaltsgesetzes 19& 1 am 12. Dezember, 980 nicht 

die gesetzlich vorgesehene Kenntnis über die künftige Finanzp!anung vorgelegen 

hat. Die von Exekutive wie Mehrheitsfraklion wiederholt gegebene Begründung, es 

sei ~alles im Fluß«, man wolle die nächste Steuerschätzung noch einarbeiten u. ä., ist 

so lächerlich wie zynisch. 

Einen geradezu grotesk zu nennenden Höhepunkt erreicht diese Politik, indem in 

der Sitzung der Bürgerschaft ~m 17. September 19St die MehrheilSfraklion auf 

S 1 G~gen dies~ ,rnditionelle Sidmvtist eingehend Reinhard Hoflmlnn, H.ushaluvollzug und Plrllmen>. 
Diese Schrilt SIlrnmt ,Utrdings ,us dem Jahre 1972; inzwischen ist Prol. Hollm.nn als Stellvertre'er 
<lnes SenJtors in die Llndesreg ierung einge<reten. 

51 Vgl . zum 5(WG die Krilik VOl1 o. }lcobi in KJ 7', j 10. 

S} Vgl . <lW, BT-Drs. V/4379 und zu Drs. V'4)78 , jeweil s zu § 47' HGrG. 
14 § 9 Ab, . 1 StWG; vgl. luch die Kommemierung z . B. Bei Pidu ch, Bundcsh.1ush,lrsrccht. 
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Antrag des Senats schlicht beschließt. die Berarungen für den Haushalt 19lh auf 
März '982 2U verschieben. obwohl Are, t}1 LV eindeutig festlegt. das Haushaltsge­
setz sei »vor Beginn jedes Rechnungsjahres" zu erlassen. \lnd der Beginn des 

Haush~lrsjahres durch Verfassungsänderung im Jahre 1960 vom I. April auf den 
r. Januar verlegt worden war. 
}. Natürlich wird in der Auseinandersetzung um die Vorlage der Finanzplanung 
nichr der Budgetstreit des t9 . Jahrhunderts imitiert. lmmerhin aber erinnert sie an 
ihn insoweit. als das Ernstnehmen der Oppositionsrolle offenbart. wie sehr scJbsr die 
Grundlagen neu erfochten werden müssen . Die Einforderung der Verpflichtung. 
den Finanzplan offenzulegen und haushaltswirksam werden zu lassen. reproduziert 
dabei nicht einen anachronistischen Gewaltenteilungsdualismus im Verhältnis 
Legislarive/Exekutive. sondern Stellt eines der wenigen (regierungs-)mehrheitsunab­

hängigen Oppositionsrechte im Bereich politischer Planung und von Grundsatzent­

scheidungen dar. wenn auch - ,>selbstverständlich" - im wesentlichen lediglich in 
Form des Informauonsanspruches. Denn die Planung ist zwischen Regierung und 
Regierungsfraktion vielleicht strittig. sicherlich aber kein Geheimnis. Die Pflicht der 
Information gegenüber "dem Parlament«, also unter Einschluß der »eigenenu 
Fraktion(cn). hat Bedeutung gerade für die Opposition, zumal in dem schon 
herkömmlich und praktisch so sehr der Exekutive vorbehaltenen Bereich der 

Planung. 

V. Am Ende offen 

I. Es sollte berichtet werden über Ausgangsbedingungen. nicht so sehr über 
»Wirkungen«. Es wurde nicht die Frage einer Beteiligung an der sog. Sacharbeit - sei 
es durch vorbildliche Begründung von Umweltschutz.anträgen oder engagierten 
Einsatz für die in dieser Gesellschaft an den Rand Gedrängten - diskutiert, nicht die 
Frage der Öffentlichkeitswirkung oder gar die Frage innerparlamentarischer 

(Abstimmungs-)Wirksamkeit. Diese Fragen, ebenso wie diejenigen nach der 

Strategie überhaupt. der Organisation. der " Professionalisierung~ etc .• sind aller­
dings gestellt. Die ersten Erfahrungen über die nKampfbedingungen« können 
Hinweise geben. Wer über Streikrecht redet., es gar in Anspruch nehmen will. muß 
wissen. was ein Streikbrecher ist. 
Struktur und Funktion parlamentarischer Tätigkeit sind vielfälüg analysierr worden. 
Hier fallen nicht wirklich die Entscheidungen. schon gar nicht aufgrund der 
Debatten . Es handelt sich allenfalls, aber andererseits auch immerhin um eine Bühne, 
um einen Teil des Meinungsbildungsprozesses. um eine Art permanenten Wahl­
kampf. Das parlamentarische Ritual verhilft, einem politischen Streit nach außen hin 
ein Ende zu setzen, nach dem allenfalls individuell - auf dem Rechtsweg - weiter 
gestrictcn werden kann,l' Vor allem dient es - und bekanntlich nicht ohne Erfolg­
der Erzeugung von Legitimir.äcsvorstellungen. die an den vorgeblichen Austausch 
von Argumenten und die Einräumung von Rechtspositionen anknüpfen. Innerhalb 
dieses Systems ist es dann von wesentlicher Bedeutung. die diesen Funktionen 
dienende Struktur aufzuhellen und die fonnal zugestandenen Rechtspositionen in 
Anspruch zu nehmen . 
Das Beispiel der bremisc.hcn Finanzplanung solhe dies deutlich machen. Im übrigen 

55 Enl<prcch".nd >chwi""1"ig ist da; Rückgiin gigm~ch cn p,rI,men.,,,sch,,r Entsche.dungen, wie d.s ßcsipid 
der §§ 88 " I}O. $,GB jüngst deudicb werden ließ. 
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400 wird keine Mühe gescheut, die Grünen in das Prokrusresbett traditioneller 

parlamentarischer Scrukruren zwingen zu wollen. Hierfür ist die Regelung des 

Frakcionszeiehnungsrechts ein ebenso beredtes wie exemplarisches Zeugnis. 

2. In der Geschäftsordnung wurde die Regelung getroffen, daß für eine ~Gruppe" -
also den Zusammenschluß von Abgeordneten ulHerhalb der Frakcionsstärke - die 
Bestimmungen über die Fraktionen entSprechend gelten. Bei der Aufzählung dieser 
Vorschriften wurde aber - aus welchen Gründen immer - die Regelung ausgelassen, 

nach welcher für die Fraktion der Vorsitzende oder sein Stellvertreter zeichnen 

kann. Für Gruppen war also das Zeichnungsrecht nicht gen'gele. Die Grünen teilten 

dem Vorstand mir, daß sie sich untereinander bevollmächtigen, so daß jeder 

berechtigt sei, Anträge im Namen der Gruppe zu stellen. Damit sollte den mehrfach 

gestarteten Versuchen, aus der Unterzeichnung auf Differenzen, Spaltungen u. ä. in 
der Gruppe zu schließen, entgegengetreten werden. Daraufhin brachte der Verfas­

sungs- und Geschäftsordnungsausschuß einstimmig einen Antrag auf Änderung der 

Geschiiftsordnung ein, nach dem die Zeichnungs regelung der Fraktionen für die 

Gruppe ebenfalls entsprechend geleen solle. Das wurde vom Plenum dann auch 

gegen die Stimmen der Grünen beschlossen. Die Bremer Grünen reagierten auf ihre 
Weise; sie teileen dem Vorstand mit, daß sie nunmehr einen Sprecher und drei 

Stellvertrerer haben ... 

Das Recht, für die Fraktion zu zeichnen, dient nur vordergründig der Erleichterung 

des technischen Ablaufs der ParlamentSti\tigkeit, etwa im Sinne der Auchentizierung 

des Fraktionswillens oder der Namhaftmachung offizieller Ansprechparener. Denn 

hierzu würde eine Formalisierung entsprechend einer bloßen Beurkundungs- und 

KontaktCunkrion ausreichen. Die Bedeutung des Zeichnungsrechts liegt deshalb 
vielmehr darin, dtlß es Grundlage und Ausdruck einer Struktur ist, nach der keine 

wesentliche politisch-parlamentarische Äußerung oder gar Tätigkeit (etw3 ein 

Antrag) nach außen dringen kann, ohne durch den Filter des Fraktionsvorsctlnds 

gegangen zu sein. DBercdter~ Ausdruck dieser Sachlage war die Unterdrückung eines 

geschäftsordnungsmäßig an sich zulässigen Redebeitrags von fünfzehn Minuten des 

Abgeordncren Duve (SPD) durch die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, 

Renger (SPD), in der Bundestagsdebatte am 3. Juni 19i! l: Die Fraktion haue ihm nur 

fünf Minutcn zugebilligt (~dic Fraktion" waren allenfalls Vorstand und Geschäfts­

führer); die amtierende Präsidentin des Parlaments machte sich zum Büttel der 

FrakrionsdiszipJin.!6 Unrer ziemlichen Wehen gebar die SPD-Bundestagsfraktion 

nach dem anschließenden, auch öffentlichen, Aufruhr ein Selbstverständnispapier, 

das die Einflußlosigkeit von Minderheiten innerhalb der parlamentarischen Institu­

tionen ch.er noch untersrreiche als abbaur. Gewiß, es ist als Fonschrin zu vermerken, 

daß das WOrt ),Minderheit~ hoffähig geworden ist: Minderhe;tsmeinungen, die von 

Bedeurung sind, sind von Bedeurung. heißt es in dem Papier - und mehr eben niche 

Abweichendes Stimm verhalten ist zulässig, aber nur bei Gewissensfragen - und das 

ist weniger als die Verfassungs rechtslage eines gutbürgerlichen, aus dem Konstitu­

tionalismus entwickelten, das imperative Mandat ablehnenden Padamentarismus­

verständnisses. Entscheidend bleiben damit die traditionellen Grundsätze: 

»Die Einbringung von mit der Fraktion nicht abgestimmten Anträgen im Plenum widerspricht 
der Fraklionssolidaritäl. Die Fr~ktion beslimml die Redner, die im Plenum die Auffassung der 
fraktion zu vertrtlen haben. Daruberhinausgehende Redebeiträge müssen ~uf begründete 
Ausnahmen beschränkt bleiben. Sie si"d der Fraktion rechtzeitig mitzuleilen, und mit dem 

S6 VgL Tages- und Wach.nprc,,< d"u (d., Spiegel vom, s. 6. '9S, berichlet ilbcr Gtwissensbis<e, • Willy 
Br.ndt bitter: ... ,Sdb" im kaiserlichen Rcich".g hatte Korl Licbkntcht (r~i<> Rcd<rcchlo«< S. u). 
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FrakLionsvorslmd zu besprechen . Über die Absieh!, im Plenum eine Erkl~rung abzugeben, is( 
die Fraklion ebenf...lls rechtzeilig zu informicren.«!7 

Dabei offenbart erst die Berücksichtigung der Realität in zweierlei Hinsicht die 
durchschlagende Bedeutung dieser Regeln. Die großen Parteien gerieren sich als 
»Volksparteien«, die also schon in sich das Ifl(eressen~ und Meinungsspektrum der 

Bevölkerung - also auch der .Minderheiten u - bergen. Konflikte auf Kompromisse 

srutzen etc, In die Plenarauseinandersetzung können schon deshalb kaum noch 
Minderheitenaufbssungen gelangen. Und im übrigen ist jeder einzelne Abgeordnete 
in diese Fraktionssrrukturen eingezwängt, frakcionslose Abgeordnete, geschweige 
denn Gruppen von ihnen, gibt eS praktisch überhaupt nicht. 

Die Bremer Auseinandersetzung um das Zeichnungs recht widerspiegelt diese 

generelle Sachlage, sie markierr zugleich einen Enlwicklungsprozeß in der Taktik 

gegenüber der neuen parlamentarischen Kraft . Waren nämlich die ursprünglichen 
Entscheidungen über die Verweigerung des Fraktionsst3tuS und die parlamentari­
schen Rechte darauf angelegr, eine Individualisierung der grünen Abgeordneten zu 

betreiben, denen jeweils festgefügte Vereinigungen - Frakrioncn - gegenüberstehen, 
so haben die folgenden achtzehn Monate gezeigt, daß diese Taktik nicht durchzu­
halten ist. Jetzt deutet sich die Veränderung der Vorgehensweise dahin an, die Neuen 
dann wenigstens in das traditionelle Korsett hierarchischer Strukturen zu zwingen, 
Die etablienen Strukturen sollen über kurz oder lang dafür sorgen, daß nur noch 
etablierte Inhalte zum Vorschein gelangen. 
3. Rechte bedürfen, sollen sie wirklich gelten, neben anderem zumindest der 

Inanspruchnahme. Dann zeigt sich schnell und häufig, daß die Regeln gerade von 
denen verletzt werden, die sie gesel2t haben . Dem will und vermag eine etablierte 
Opposition, die seit J ahrzehmen in gerade dieses System eingebunden ist und die 
.Rechtspraxisu geduldet, wenn nicht mitgemacht haI. nicht entgegenZULTeten . 
Deshalb nehmen die Bremer Grünen Regeln und Positionen, die ihnen Rechte 

eimäumen - und damit ja denjenigen, denen zugleich Macht zugestanden ist, 
Legitimität verschaffen sollen -, buchstäblich ernst. Wo manche Gazette nur die 
Erscheinungsform • Theateru ausmachen konnte - wie bei der konstituierenden 
Sitzung -, andere Rechthaberei, Prozeßwut oder juristische TIIusionen entdecken 
möchten, geht es (nur) darum, Interessen lagen und Machtverhältnisse staU durch 
Symbolik oder symbolische Aktion zu enthüllen und zu beeinflussenI! , sie durch 
ihre selbstgesetzten Regeln. deren Logik. Einzelfall:lnwendung und auch Verletzung 
aufzudecken und so mitzuhelfen, Bedingungen zu ihrer Veränderung zu schaffen. 

17 Nach FR v. 's· 6.81, S. 4 ("Im Wordaul')' 
18 Vgl. d:u.u den ""deren Ansarz der Frank.(uner Grimen, die nach den hessischen Kommunalwahlen von 

198 I mi, Gasmasken und w.ißbcm~hcn Gesiehern Zu, e,stcn Sil1:ung in den Frankfuner Römer 
tInzogen. 
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